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50/136. Dritte Dekade zur Bekämpfung von Rassismus und 
Rassendiskriminierung 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung ihrer in der Charta der Vereinten Nationen 
enthaltenen Ziele, eine internationale Zusammenarbeit herbei-., 
zuführen, um Probleme wirtschaftlicher, sozialer, kultureller 
und humanitärer Art zu lösen und die Achtung vor den 
Menschenrechten und Grundfreiheiten für alle, ohne Unter
schied nach Rasse, Geschlecht, Sprache oder Religion, zu 
fördern und zu festigen, 

sowie in Bekräftigung ihrer festen Entschlossenheit und 
ihres Willens, den Rassismus in allen seinen Formen und die 
Rassendiskriminierung vollständig und bedingungslos zu 
beseitigen, 

unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der ·Men
schenrechte', das Internationale Übereinkommen zur Beseiti
gung jeder Form von Rassendiskriminierung' und das von der 
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissen
schaft und Kultur am 14. Dezember 1960 verabschiedete 
Übereinkommen gegen Diskrinrinierung im Untenichtswesen', 

sowie unter Hinweis auf das Ergebnis der beiden 1978 und 
1983 in Genf abgehaltenen Weltkonferenzen zur Bekiimpfung 
von Rassismus und Rassendiskriminierung, 

mit Genugtuung über da, Ergebnis der vom 14. bis 25. Juni 
1993 in Wien abgehaltenen Weltkonferenz über Menschen
rechte und insbesondere über die Aufmerksamkeit, die in der 
Erklärung und dem Aktionsprogramm von Wien' der Beseiti
gung von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeind
lichkei! und anderen Formen der Intoleranz gewidmet wird, 

betonend, wie wichtig die Tatigkeit des Sonderbericht
erstatters der Menschenrechtskommission für heutige Formen 
des Rassismus, der Rassendiskriminierung, der Fremdenfeind
lichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz ist, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 49/146 vom 23. De
zember 1994, deren Anlage das überarbeitete Aktionspro
gramm für die Dritte Dekade zur Bekiimpfung von Rassismus 
und Rassendiskriminierung (1993-2003) enthält, 

mit großer Besorgnis feststellend, daß die wichtigsten Ziele 
der beiden Dekaden zur Bekiimpfung VOll Rassismus und 
Rassendiskriminierung trotz der Bemühungen der interna
tionalen Gemeinschaft nicht erreicht worden sind und daß 
Millionen Menschen selbst heute noch Opfer verschiedener 
Formen von Rassismus und Rassendiskriminierung sind, 

zutiefst besorgt über die gegenwärtige Tendenz dahin 
gehend, daß der Rassismus die Gestalt diskriminierender 
Maßnabmen annimmt, die auf der Kultur, der Nationalität, der 
Religion oder der Sprache beruhen, 

insbesondere unter Hinweis auf ihre Resolution 48/91 vom 
20. Dezember 1993, mit der sie die Dritte Dekade zur Be-
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kiimpfung von Rassismus und Rassendiskriminierung verkün
det hat, 

nach Behandlung der Berichte, die der Generalsekretär im 
Rahmen der Durchführung des Aktionsprogramms für die 
Dritte Dekade vorgelegt hat', 

fest davon überzeugt, daß es geboten ist, auf nationaler und 
internationaler Ebene wirksamere und nachhaltigere Maß
nalunen zur Beseitigung aller Formen von Rassismus und 
Rassendiskriminierung zu ergreifen, 

anerkennend, wie wichtig die Stärkung der einzeIstaatli
chen Rechtsvorschriften und Institutionen zur Förderung der 
Harmonie zwischen den Rassen ist, 

zutiefst besorgt darüber, daß das Phänomen des Rassismus 
und der Rassendiskriminierung gegen Wanderarbeitnehmer 
trotz der Bemühungen, welche die internationale Gemeinschaft 
unternimmt, um den Schutz der Menschenrechte von Wander
arbeitern und ihren Familienangehörigen zu verbessern, immer 
weiter um sich greift, 

unter Hinweis auf die auf ihrer fünfundvierzigsten Tagung 
verabschiedete Internationale Konvention zum Schutz der 
Rechte aller Wanderarbeituehmer und ihrer Familienangehöri
gen9

, 

in der Erkenntnis, daß autochthone Bevölkerungsgruppen 
mitunter Opfer besonderer Formen des Rassismus und der 
Rassendiskriminierung sind, 

I. erldärt erneut, daß alle Formen des Rassismus und der 
Rassendiskriminierung, gleichgültig ob in institutionalisierter 
Form oder als Ergebnis offizieller Doktrinen der rassischen 
Überlegenheit oder Exklusivität, wie die ethnische Säuberung, 
zu den schwerwiegendsten Menschenrechtsverletzungen in der 
heutigen Welt gehören und mit allen verfügbaren Mitteln 
bekiimpft werden müssen; 

2. erinnert mit Genugtuung an die Verkündung der 
Dritten Dekade zur Bekiimpfung von Rassismus und Rassen
diskriminierung, die 1993 begann, und ersucht den Ge
neralsekretär, eine weitere Überprüfung des Aktionspro
gramms vorzunehmen, mit dem Ziel, seine WIrksamkeit zu 
erhöhen und es stärker auf Maßnabmen auszurichten; 

3. fordert die Regierungen auf, mit dem Sonderbericht
erstatter der Menschenrechtskommission für heutige Formen 
des Rassismus, der Rassendiskriminierung, der Fremdenfeind
lichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz enger 
zusammenzuarbeiten, um ihm die Erfüllung seines Auftrags zu 
ermöglichen; 

4. legt allen Regierungen eindringlich nahe, alles Er
forderliche zu tun, um die neuen Formen des Rassismus zu 
bekiimpfen, insbesondere indem sie die Mittel zu deren 
Bekiimpfung laufend anpassen, namentlich auf den Gebieten 
der Gesetzgebung, der Verwaltung, der Bildung und der 
Information; 
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5. beschließt, daß die internationale Gemeinschaft im 
allgemeinen und die Vereinten Nationen im besonderen 
Programmen zur Bekämpfung von Rassismus und Rassendis
kriminierung höchste Priorität einräumen und sich während 
der Dritten Dekade verstärkt darum bemühen sollen, den 
Opfern des Rassismus und aller Formen der Rassendis
kriminierung Unterstützung und Soforthilfe zu gewähren; 

6. ersucht den Generalsekretär, der Lage der Wander
arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen auch künftig 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen und in seine Berichte 
regehnäßig vollständige Informationen über Wanderarbeitneh
mer aufzunehmen; 

7. fordert alle Mitgliedstaaten auf, mit Vorrang die 
Unterzeichnung und Ratifikation der Internationalen Konven
tion zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und 
ihrer Familienangehörigen beziehungsweise den Beitritt zu der 
Konvention zu erwägen; 

8. spricht allen Staaten, die die internationalen Rechts
akte zur Bekämpfung von Rassismus und Rassendiskriminie
rung ratifiziert haben beziehungsweise ihnen beigetreten sind, 
ihre Anerkennung aus; 

9. ersucht den Generalsekretär außerdem, seine Untersu
chung über die Auswirkungen der Rassendiskriminierung in 
den Bereichen Bildung, Ausbildung und Beschäftigung auf die 
Kinder von Minderheitengruppen, insbesondere von Wander
arbeitnehmern, fortzuführen und unter anderem konkrete 
Empfehlungen für Maßnahmen zur Bekämpfung der Aus
wirkungen dieser Diskriminierung vorzulegen; 

10. legt dem Generalsekretär, den Organen der Vereinten 
Nationen, den Sonderorganisationen, allen Regierungen, den 
zwischenstaatlichen Organisationen und den zuständigen 
nichtstaatlichen Organisationen eindringlich nahe, bei der 
Durchführung des Aktionsprogramms für die Dritte Dekade 
der Lage der autochthonen Bevölkerungsgruppen besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen; 

11. ersucht die Staaten, die einschlägigen Beschlüsse des 
Wtrtschafts- und Sozialrats zu integrierten Folgemaßnahmen 
zu früheren Weltkonferenzen und die Notwendigkeit zu 
berücksichtigen, im Kampf gegen den Rassismus von allen 
verfügbaren Mechanismen optimalen Gebrauch zu machen; 

12. ersucht den Generalsekretärferner, mit den Mitglied
staaten und den zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen Konsultationen über die Möglichkeit der 
Abhaltung einer Weltkonferenz zur Bekämpfung von Rassis
mus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und an
deren heutigen Formen der Intoleranz zu führen; 

13. bittet die Organisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur erneut, die Ausarbeitung 
von Unterrichtsmaterial und Lehrmitteln zur Förderung von 
Unterrichts-, Ausbildungs- und Bildungsaktivitäten auf dem 
Gebiet der Menschenrechte und gegen Rassismus und Rassen
diskriminierung zu beschleunigen und dabei besonderes 
Gewicht auf den Grund- und Sekundarschulunterricht zu 
legen; 

14. vertritt die Auffassung, daß zur Erreichung der Ziele 
der Dritten Dekade allen Teilen des Aktionsprogramms für die 
Dritte Dekade gleiche Aufmerksamkeit geschenkt werden 
sollte; 

15. bedauert es, daß einige der für die Zweite Dekade zur 
Bekämpfung von Rassismus und Rassendiskriminierung ge
planten Aktivitäten wegen unzureichender' Ressourcen nicht 
durchgeführt worden sind; 

16. ist der Auffassung, daß unbedingt freiwillige Beiträge 
zum Treuhandfonds für das Programm der Dekade zur Be
kämpfung von Rassismus und rassischer Diskriminierung 
entrichtet werden müssen, damit das Programm durchgeführt 
werden kann; 

17. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, daß 
während des Zweijahreszeitraums 1996-1997 die für die 
Durchführung der Aktivitäten der Dritten Dekade erforderli
chen Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden; 

18. ersucht den Generalsekretär außerdem, den Aktivitä
ten des Aktionsprogramms für die Dritte Dekade höchsten 
Vorrang einzuräumen; 

19. ersucht den Generalsekretär ferner, dem Wirtschafts
und Sozialrat jedes Jahr einen detaillierten Bericht über alle 
Aktivitäten der Organe der Vereinten Nationen und der 
Sonderorganisationen vorzulegen, der eine Analyse der 
eingegangenen Informationen über die Aktivitäten zur Be
kämpfung des Rassismus und der Rassendiskriminierung 
enthält; 

20. bittet den Generalsekretär, der Generalversammlung 
Vorschläge vorzulegen, mit dem Ziel, das Aktionsprogramm 
für die Dritte Dekade erforderlichenfalls zu ergänzen; 

21. bittet alle Regierungen, die Organe der Vereinten 
Nationen, die Sonderorganisationen und anderen zwischen
staatlichen Organisationen sowie interessierte nichtstaatliche 
Organisationen mit Konsultativstatus beim Wirtschafts- und 
Sozialrat, sich voll an der Dritten Dekade zu beteiligen; 

22. stellt fest, daß nur sehr wenige der für den Zeitraum 
1994-1997 geplanten Aktivitäten durchgeführt werden können, 
wenn nicht zusätzliche finanzielle Anstrengungen nnternom
men werden; 

23. appelliert mit allem Nachdruck an alle Regierungen, 
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und 
Einzelpersonen, die dazu in der Lage sind, großzügige Beiträ
ge an den Treuhandfonds für das Programm der Dekade zur 
Bekämpfung von Rassismus und Rassendiskriminierung zu 
entrichten, und ersucht zu diesem Zweck den Generalsekretär, 
auch weiterhin entsprechende Kontakte aufzunehmen und 
Initiativen zu ergreifen, um zur Entrichtung von Beiträgen zu 
ermutigen; 

24. beschließt, den Punkt "Beseitigung von Rassismus und 
Rassendiskriminierung" auf ihrer Tagesordnung zu belassen 
und auf ihrer einundfünfzigsten Tagung mit höchstem Vorrang 
zu behandeln. 

97. Plenarsitzung 
21. Dezember 1995 




